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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

der Holzcenter Nilges GmbH für Unternehmer (§14 BGB ) 

1. Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen  und 
Leistungen der Holzcenter Nilges GmbH (Verkäufer) im Geschäftsverkehr mit Unternehmern (§ 14 
BGB). 

(2) Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 

(3) Abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufbedingungen des Käufers/des Kunden, wird 
hiermit widersprochen. 

2. Vertragspartner, Vertragsabschluss 

(1) Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Holzcenter Nilges GmbH.  

(2) Die Darstellung der Produkte in den Katalogen und den Verkaufsunterlagen, sowie im Online-
Shop, erfolgt stets freibleibend - soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet - und ist nur als 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zu verstehen. 

3. Selbstlieferungsvorbehalt 

Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Wir informieren den Käufer 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Kauf- / Liefergegenstandes und erstatten im Falle des 
Rücktrittes unverzüglich die entsprechende Gegenleistung unseres Vertragspartners. 

4. Versandkosten 

Zu den in den jeweiligen Angeboten angegebenen Produktpreisen kommen noch Versand – bzw. 
Lieferkosten hinzu.  

5. Zahlungsbedingungen 

(1) Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Empfang der Ware, soweit nicht anders vereinbart, sofort 
fällig. 

(2) Der Kunde kommt ohne weitere Erklärungen des Verkäufers 10 Tage nach dem Fälligkeitstag in 
Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Kunden ein 
Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft. In einem 
solchen Fall ist der Kunde nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im 
angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung 
(insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte 
wegen Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und soweit der 
fällige Betrag (einschließlich etwaig geleisteter Zahlungen) in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
Wert der – mit Mängeln behafteten – Lieferung steht. 
 

6. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis um vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus 
der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung nicht zulässig. 

a) Der Kunde kann die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall tritt er 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die ihm aus dem Weiterverkauf 
erwachsen, an uns ab. Die Abtretung wird hiermit durch uns angenommen. Der Kunde ist weiter zur 
Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt, behalten wir uns vor, die Forderung selbst einzuziehen. 
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b) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.  

c) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% 
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

7. Gewährleistung 

(1) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere eigenen Angaben im Verkaufsraum, im Online-
Shop und die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, 
öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur 
unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und 
Mengenabweichungen zu untersuchen und offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der 
Ware uns schriftlich anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für 
später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und 
Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. 

(3) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
Schlägt die Mangelbeseitigung zweimal fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung verlangen 
oder vom Vertrag zurücktreten. Im Falle der Nachbesserung tragen wir nicht die erhöhten Kosten, die 
durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die 
Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.  

(4) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die verkürzte 
Gewährleistungsfrist gilt nicht bei uns zurechenbaren schuldhaft verursachten Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich 
verursachte Schäden bzw. Arglist, sowie bei Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB. 

8. Haftungsbeschränkung 

(1) Wir haften jeweils uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, in allen Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen 
eines Mangels, bei Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes, bei 
Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und in allen anderen gesetzlich geregelten Fällen. 

(2) Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind 
wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten, die der Vertrag uns nach seinem 
Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf. 

(3) Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen ausgeschlossen. 

9. Lagergeld, Teilleistung 

(1) Führt der Annahmeverzug des Kunden zu einer Verzögerung der Auslieferung, so hat der Kunde 
dem Verkäufer für die Verzugsdauer die bei einer Spedition üblichen Lagerkosten zu erstatten. Der 
Verkäufer ist stattdessen aber auch berechtigt, die Einlagerung der Sache bei einer Spedition 
vorzunehmen und dem Kunden die hierbei entstehenden tatsächlichen Aufwendungen zu berechnen. 

(2) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind. 
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10. Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

(2) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss UN-Kaufrechts. 

(3) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie 
Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn der Kunde 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat oder der Wohnsitz oder 
gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das 
Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen 
Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine rechtswirksame Bestimmung 
ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken. 

 

Holzcenter Nilges GmbH, August 2012 


